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Konzept der CDU 
*u* Stärkung der kommunalen 
^lbstverwaltung 
^r r*n ^ des Buncksfachausschusses Innenpolitik 

Innentel!ye.rtretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses 
^ndtP°       der CDU und innenpolitische Sprecher der CDU- 
üiH9

a8sfraktion in Nordrhein-Westfalen, Rolf Klein, MdL, hat 
4de ' Au8"st 1984 in Bonn auf einer Pressekonferenz im Konrad- 
^]en

a"ei;Haus das „Konzept der CDU zur Stärkung der kommu- 
ScW    ,     erwa,tun8" — einen Beschluß des Bundesfachaus- 
!W     Ini,enpolitik der CDU - vorgestellt. 
'MerrpCh?nd den Aussagen von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl 
^bsty   8lerun8serk,ärung vom 4- Ma< 1983 zur kommunalen 
^fy.  envaltung werden in dem Konzept zwei Schwerpunkte ge- 
I, ^ 

*' ^rheiterung des Handlungsspielraumes der Kommunen 
altung und Stärkung der kommunalen Finanzausstattung 

l       0rtJaut des Konzeptes: 

bje ^ öderalismus und kommunale Selbstverwaltung 
0Und ünb Un^len Gebietskörperschaften sind neben den Ländern und dem 
tildnunes<fStrittener Bestandteil des politischen und verfassungsrechtlichen 
o   tjOn d s der Bundesrepublik Deutschland. Die demokratische Legi- 
her        Uleser Ebenen ist gleichwertig. 

aj**8. da6 •K^mrnuna,P°,itik ist ein wichtiges Erfahrungsfeld demokratischer 
'h?ats~ Undw die Bür8er hier unmittelbar im Sinne unserer demokratischen 
K e ^mw»i Wertordnung engagieren können, um ihre Lebensverhältnisse und 
%*; ,      U zu gestalten. 
Storni C8 'm Ral?       r kommunalen Selbstverwaltung eine besondere Verantwor- 

skörpe: 
men der öffentlichen Verwaltung zu, denn die kommunalen Ge- 

schäften tragen die Hauptverantwortung für 
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— die Planung und Gestaltung des Lebensumfeldes der Bürger 
— die Errichtung, Ausstattung und Unterhaltung der kulturellen, sozial 

technischen und wirtschaftlichen Einrichtungen 
— die öffentlichen Verwaltungs- und Dienstleistungen. 
Die freiheitliche demokratische Entwicklung unseres Landes wäre ohne » 
Leistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände nicht möglich geW^s j 
Nach dem 2. Weltkrieg haben die kommunalen Verwaltungen entscheid , 
beigetragen zum Aufbau einer neuen Verwaltung und zur Existenzsicherjjf 
der Bevölkerung. In den Jahren des Wiederaufbaues erbrachten die Kofljr^! 
nen Leistungen, die wesentlich zur Beseitigung der Not und zur Schaf'ü " 
des Wohlstandes für alle Bürger geführt haben. 
Die CDU will den föderalistischen Aufbau und die kommunale Selbstvef^. 
tung als \ esentliche Gestaltungsprinzipien unseres Staates erhalten und w 

terentwickeln. 

Dabei garantiert die kommunale Selbstverwaltung 
— eine ortsnahe und bürgerbezogene Verwaltung -,. 
— die Beteiligung der Bürger am kommunalpolitischen Geschehen der 

meinden ^ 
— örtliche Vielfalt, Originalität und Besonderheit entsprechend der E'^fße- 

und den besonderen Interessen einzelner Landschaften, Regionen und 

meinden. ., 
Für die Verwirklichung und Verbesserung kommunaler Selbstverwaltu^Lj- 
es deshalb nach Auffassung der CDU notwendig, den kommunalen Ge° 
körperschaften 
— die Erledigung öffentlicher Aufgaben so weit wie möglich zu übertrage 

— eine ausreichende finanzielle Ausstattung zu sichern ^ 
— mehr Freiheit bei der Wahrnehmung ihrer örtlichen Angelegenheiten 

zuräumen 
— den Handlungs- und Entscheidungsfreiraum insgesamt zu erweitern- 

2. Aufgabenübertragung an die Kommunen 
Die Aufgabenzuordnung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden mu ^d 
dem Ziel erfolgen, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken. Dabej per 
die Gesichtspunkte der Bedarfs- und Funktionsgerechtigkeit maßgebl'c jejef 
Orts- und Bürgernähe kommt besonderes Gewicht zu, um den Bürger ^ 
in stärkerem Maße an seine Gemeinde und seinen Landkreis zu bindc%ge'1 

Interesse an den kommunalen Gestaltungs- und Verwaltungsentschejd ^r 
in seinem Lebensraum zu stärken und seine Aufmerksamkeit gegenü" ^eji. 
Verwaltung, mit der er unmittelbar und ständige Berührung hat, zu be ^ 
Sie soll das Interesse des Bürgers am örtlichen Wohnwert und an der reg 
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h(jL e"ensqualität aktivieren und seine Bindung an seine engere Heimat er- 
bjet ?;. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen die kommunalen Ge- 
geri Körperschaften über einen angemessenen Entscheidungsfreiraum verfü- 

gejh- beispielsweise dort, wo es noch nicht geschehen ist, die Genehmigung 
rer plndlicher Bebauungspläne (§ 11 BBauG) auf die Kreisebene zu ortsnähe- 
gren 

ntscheidung übertragen werden bzw. die Genehmigungspflicht in be- 
F'ällp umfang in eine Vorlagepflicht für Bebauungspläne in besonderen 
Pers 

n umgewandelt werden. Ähnliches gilt für Zuständigkeiten nach dem 
Ko,v?nenbeförderungsgesetz: auch hier sollten die Kommunen mit eigenen 
p,    Petenzen ausgestattet werden. 
heit d 8abenübertragungen auf die Kreisebene hat der Grundsatz der Ein- 
ttilln ®r Verwaltung nach wie vor entscheidende Bedeutung. Die Wahrneh- 
°rga^- achspezifischer Aufgaben soll nicht in eigens dafür geschaffenen und 

ö'satorisch selbständigen Behörden erfolgen. Auch wenn in dieser Frage 

CDu" 

die n Satorisch selbständigen Behörden erfolgen. Auch wenn in dieser Frag 
diepHIJ(tesländer zum Teil sehr unterschiedliche Wege gegangen sind, hält 

3 
am Ziel einer einheitlichen Verwaltung fest. 

de ^ve^erung des Handlungsfreiraumes 
, r Kommunen 
litiscu "ei der Wahrnehmung ihrer örtlichen Angelegenheiten setzt auch po- 
che pj n Mut der Gemeinden zur Verschiedenartigkeit voraus. Ohne eine sol- 
Halen 0?f.e^ung *st eine echte Selbstverantwortlichkeit der einzelnen kommu- 
ÖitüCL Körperschaften nicht möglich. Alle Entscheidungen müssen an den 
^'ndp11 ^ö8nchkeiten ausgerichtet werden. Diese können zu einer von Ge- 
§j        2u Gemeinde unterschiedlichen Aufgabenerfüllung führen. 

f§ah örtlichen Verhältnissen orientierte Wahrnehmung gemeindlicher 
t>°n Bi^u entsP"cnt dem Ziel kommunaler Selbstverwaltung mehr als eine 

°Him      Unc* Ländern durch detaillierte gesetzliche Regelungen eingeengte 
^   /uinalpolitik. 

3Ü 
e8elungsflut des Gesetzgebers ist deshalb weiter abzubauen. 

Verw ,Unc* Länder müssen in ihrer Gesetzgebung der kommunalen Selbst- 
Hur 

lung wieder mehr Freiraum lassen. Insbesondere sollten die Gesetze 
Hur „°!cne Ausgabenverpflichtungen für die Gemeinden festschreiben und 
ehe» -Cne detaillierten Rechtsvorschriften enthalten, die finanziell abgesi- 
lassen

Sl^ un<* ^ie den Handlungsfreiraum der Kommunen möglichst weit 
Hunj ' außerdem müssen in einer eigens dafür durchzuführenden Prüfung 
EntSCLS~.Und Landesgesetze auf weitere Möglichkeiten zur Erweiterung der 
deSfa .^dungsfreiräume der Kommunen durchgesehen werden. Der Bun- 
fegie "ausschuß Innenpolitik begrüßt daher alle Maßnahmen der Bundes- 

Ung in dieser Richtung. Dies ist zum Beispiel möglich durch den Ab- 
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bau staatlicher Mitwirkungsrechte (z. B. von Genehmigungsvorbeha'te 

im Selbstverwaltungsbereich. 
b) Bund und Länder sollten künftig in ihrer Gesetzgebung die Vereinfach•' 

der Verwaltungsverfahren sowohl im Interesse des Bürgers als auch iflj ^ 
teresse der Kommunalverwaltung mit Nachdruck verfolgen. Die ErsteP j 
eines Baugesetzbuches, in dem in besonderer Weise auch die kommufl3 

Belange berücksichtigt sind, ist deshalb unerläßlich. 

c) Angelegenheiten der Gemeinden, die örtliche Verhältnisse betreffen, s°f(, 
ten mehr als bisher wieder als freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben gjL, 
gelt werden, weil sie dadurch orts- und bürgerorientierter erfüllt v*er 

können. 

d) Durch landesgesetzliche Regelungen geschaffene kommunale PflichtaU^. 
ben sollten so gestaltet werden, daß den Gemeinden größere Händig 
und Ermessensspielräume zukommen, als dies in der Vergangenheit 
Fall war. 

e) Wesentlicher Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung ist die Pla«11^- 
hoheit der Gemeinden. Landes-, Regional- und Fachplanung sind zWa!nen 
verzichtbar, sollten sich aber auf die Erstellung von großzügigen Ra^ 
bedingungen und grundsätzlichen Festlegungen beschränken: $ 
— Sie sollten insbesondere hinsichtlich ihres Umfanges und ihrer ZuL|y 
digkeit beschränkt werden (z. B. Landschaftsrahmenpläne, forstlicher * 
menplan). „ 
— Regelungsdichte   und   Detaillierungsgrad   sollten   vermindert  ^ef 

(insbesondere für Festlegungen innerhalb einzelner Gemeinden). * 
— Die Verbindlichkeiten der Planungen sollten stärker in Orientier11 

hilfen umgewandelt werden. 
— Auf manche Fachplanungen sollte ganz verzichtet werden. jyy 
— Es sollte deutlich zwischen verbindlichen Planungsvorgaben und 
ßen Empfehlungen getrennt werden. ,> 
Außerdem ist für die Regional- und Fachplanung beim Aufstellungsort! 
ren eine wirksame Beteiligung der Gemeinden und  Kreise erfar^ 
(„Gegenstromprinzip"). 

f) Die kommunale Organisationshoheit (Verwaltungsgliederung, GesC jSs* 
Verteilung, Personaleinsatz) ist zu wahren. Staatliche Aufsichtsbefn&j^ 
sollten sich auf die Sicherung der Rechtmäßigkeit der Aufgabenenu 

beschränken. m n $ 
Staatliche Genehmigungsvorbehalte sind auf ein unabdingbares 
begrenzen. 

iU>' 
g) Vorgaben des Staates für die kommunale Aufgabenerfüllung und ^..^ 

munale Investitionen (Zuwendungsvoraussetzungen) sind zu beschf 
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^en Gemeinden und Kreisen ist ein größtmöglicher Entscheidungsfrei- 
raum zu belassen. 
üabei ist beispielsweise auf detaillierte Vorgaben für 
~- die Ausgestaltung von Sportanlagen 
*"" den Ausbau kommunaler Straßen und Radwege 

die Organisation der Schülerbeförderung 
*ü verzichten. 

In ry 
J^,e für die kommunalen Körperschaften bindenden DIN-Vorschriften bei 
Glichen Maßnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen; dort 

p ° s»e unentbehrlich sind, sind sie zu vereinfachen, in ihren Anforderun- 
fer> herabzusetzen und nach Möglichkeit um Befreiungstatbestände zu er- 

. We»tern. 
0 j} en Kommunen ist .ein breiter Entscheidungsrahmen für satzungsrechtli- 

o u Regelungen und ein großer Ermessensspielraum bei Verwaltungsent- 
Meldungen einzuräumen, um dadurch den Erfordernissen des Einzelfalls 

J{s 0rts_ und bürgernaher Betrachtung noch besser gerecht zu werden. Es 
.  gegebenenfalls gesetzgeberisch sicherzustellen, daß dieses  Ermessen 

s
lcnt durch staatliche, planerische Maßnahmen unvertretbar eingeschränkt, 
andern den Kommunen innerhalb des Ermessensrahmens volle Entschei- 

jv     ngsfreiheit gewährleistet wird. 
.er Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung dient eine fachbezogene 

l^Us- und Fortbildung der kommunalen Beamten und Angestellten. Dabei 
°mmt der wechselseitigen Aus- und Fortbildung der kommunalen Bedien- 

j,eten in der staatlichen Verwaltung und der staatlichen Bediensteten in 
, °rrimunalverwaltungen eine besondere Bedeutung zu. Die Bediensteten 
•jj^en dabei wichtige Erfahrungen sammeln, auf die sie bei ihrer späteren 
^"gkeit zurückgreifen können. Gerade in der kommunalen Verwaltungs- 

setzXlS ist es nicht immer einfach, Erlasse vorgesetzter Dienststellen umzu- 

j^j Erhaltung und Stärkung der kommunalen 
fr lnanzausstattung 

Sp ^en Kommunen zukommende Aufgabenerfüllung erfordert eine ent- 
fOrm • nde Finanzausstattung. Eine Fortführung der Gemeindefinanzre- 
Auf ist daner notwendig. Dabei ist neben der Aufgabenverteilung und 
lü 

ga°enentwicklung in den einzelnen Verwaltungsebenen die Entwick- 
^ g der Gesamtfinanzsituation der öffentlichen Hand zu berücksichtigen. 
Ko ^^"Verlagerungen auf die Kommunen und neue Aufgaben für die 
lm^munen erfordern eine angemessene finanzielle Ausgleichsregelung. 
He £ ?*?.men einer Neuverteilung und Neuabgrenzung kommt allerdings ei- 

rnöhung der gesamtwirtschaftlichen Steuerlastquote nicht in Betracht. 
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b) Bei Abschaffung oder wesentlichen Änderungen von kommunalen SteU^ 
ist den Kommunen Ersatz durch Zuweisung anderer, möglichst eigen* 
Steuereinnahmen zu verschaffen. Dabei sollte den Gemeinden eine eig?n 

verantwortliche Bestimmung der Höhe der Steuern eingeräumt und c» 
Beeinflussung der kommunalen Finanzmittel durch staatliche Steuerpo'1 
vermieden werden. 

c) Die kommunale Gebühren- und Beitragshoheit, die durch das Kostend^ 
kungsprinzip gekennzeichnet ist, muß unangetastet bleiben. Von die** 
Prinzip darf nur im Ausnahmefall abgewichen werden, wenn eine volle v„ 
stendeckung aus bildungs-, sozial- oder gesundheitspolitischen Grüfl^, 
unvertretbar ist. Läßt sich eine Kostendeckung nicht erzielen und sl?°L{, 
vate Träger aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht erreich0 ,J 
muß sorgfältig geprüft werden, ob nicht bestimmte kommunale Leistung 
ganz oder teilweise zurückgenommen werden können. 

d) Neben den kommunalen Steuern ist zur Sicherung einer angemessen 
kommunalen Finanzausstattung die Gewährung staatlicher Zuweisung 
erforderlich. Hierbei gebührt den allgemeinen Zuweisungen grundsätz   „ 
Vorrang vor den Zweckzuweisungen. Wenn im Zuge der notwendig, 
Konsolidierung staatlicher Haushalte Zuweisungen gekürzt werden & 
sen, sollen allgemeine Zuweisungen ausgenommen werden. 

e) Die Überwachung der Verwendung staatlicher Zuwendungen ist zu beg 
zen und zu vereinfachen (Verwendungsnachweise). . * 

f) Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zur Erhaltung und ^,erfei- 
erlangung eines größeren finanziellen Handlungs- und Entscheidung^ 
raumes der Kommunen ist nur durch gemeinsame Anstrengungen u§. 
Bund, Ländern und Kommunen zu erreichen. Dabei müssen die »* { 
haltsprobleme im Verhältnis der Ebenen zueinander durch ausgeh0* [ji 
Regelungen gelöst werden. Keinesfalls dürfen die HaushaltsprobleA1^,- 
der Weise gelöst werden, daß sie auf die nächstniedrige Ebene abgeS 

ben werden. . .«ef 
g) Für die Kommunen kommt es darauf an, auch in der Phase finariz ^ 

Konsolidierung und deutlicher Sparmaßnahmen dennoch eigene P°"Lsei'1 
Akzente setzen zu können. Dazu ist vor allem ein neues Kostenbevvu' ß|i 
zur Begrenzung des Anstiegs laufender Kosten nötig. Dies gilt zum ^ 
für die Gestaltung kommunaler Dienstleistungen, zum anderen sxX*fr S&W 
Maßstäbe für die konjunkturell und volkswirtschaftlich wichtigen ltlt^e' 
tionen ebenso dringend geboten. Dabei sind die Folgekosten solchem ß. 
stitionen noch mehr als bisher in den parlamentarischen Entscheid^ 
prozeß einzubeziehen. Kommunalen Investitionen und Investition ge- 
rungen, die die Infrastruktur verbessern, ist der Vorrang vor K°nsUlTl

ßljflg
s' 

ben einzuräumen. Dies gilt vor allem für Investitionen bei ^ersPir-g|3ü^ 
und Entsorgungsmaßnahmen, des Wohnungsbaus und der Ersch»' 
von Gewerbegebieten. 
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äs in der Vergangenheit gewachsene Anspruchsdenken der Bürger gegen- 
, "er ihrer Gemeinde entspricht heute nicht mehr den finanziellen Möglich- 
sten. Mehr noch als der Bund und die Länder haben heute die Gemein- 
en, Städte und Kreise die schwierige Aufgabe, ihren Bürgern deutlich zu 

...achen, daß nicht mehr alle wünschenswerten Projekte realisiert werden 
°nnen, und daß das vorhandene Leistungsangebot nicht in jedem Fall 
jjd im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden kann. Eine Erhaltung 

er Verbesserung des Erreichten kann gelegentlich sogar nur schrittweise 
s!J

sPrechend den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Gebietskörper- 
L "a't erfolgen. Dabei können in Einzelfällen Härten entstehen, die einer 
Sonderen Berücksichtigung im Rahmen staatlicher Zuweisungen bedür- 

' ^ Phase finanzieller Konsolidierung ist gleichzeitig eine Chance der Be- 
le .runS für die kommunale Selbstverwaltung. Durch verantwortungsvol- 
^j|..Umgang mit geringer gewordenen Haushaltsmitteln, sowie durch frei- 
^. Jjge und ausgewogene Selbsteinschränkung kann sie ihre Leistungsfä- 

§keit beweisen. 

• Privatisierung von Aufgaben 
und ei.n<*en und Kreise sollten — soweit dies rechtlich vertretbar, sparsamer 
üaje ^lrtschaftlicher ist — privaten Unternehmen die Erfüllung von kommu- 
den ? Aufgaben übertragen. Eine Übertragung kommt vor allem bei folgen- 
^    echnischen Dienstleistungen in Betracht: 
^ ^bäudereinigung 
x ^Hbeseitigung 
^ ^lachthöfe 
v cf

arten" und Friedhofswesen 
v n, aßenre'nigung 
v B

,anungsaufgaben 
s. p^^itungsaufgaben 

^abe    Park 

^OstenHmUß selbstverständlich die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen 
Eckender Gebühren und Preise sichergestellt sein. 

sjn Stärkung der Verantwortung des 
^u/t'nen sow'e ^er fre*e" Verbände und Vereine 
* rch die Gemeinden 

. ist   • 
^'cht   *ne vordringliche Aufgabe der Kommunen, freie, von der Verwaltung 

gefüllte Bereiche für den Einzelnen und die örtliche Gemeinschaft 
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zu erhalten und zu schaffen. Die Kommunen sollten erst dann Aufgaben in * 
gener Zuständigkeit übernehmen, wenn sie nicht von freien Trägern und * 
bänden, Vereinen oder von Privaten erfüllt werden können. 
a) Die Kommunen sollten mehr als bisher im Rahmen ihrer Aufgaben^ 

nehmung Wert darauflegen, den Einzelnen nicht aus seiner VerantwofJu^ 
für sich, seine Familie und die Nächsten sowie für die Gemeinschaft - 
entlassen und nicht alles auf die öffentliche Hand zu übertragen. Sie s°^, 
ten vielmehr hinwirken auf ein stärkeres solidarisches Handeln des E'nZ

e|i 
nen in seiner Gemeinde, in den Familien untereinander sowie im RaH^1 

notwendiger Nachbarschaftshilfe. 
b) Mehr Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und ehrenatf 

ehern Engagement durch die Bürger in den Kommunen ist dringend ef ^ 
derlich. Dazu müssen in verstärktem Maße Anreize und rechtliche/^, 
menbedingungen geschaffen werden. Soweit möglich, sollten deshalb *° j,. 
munale Aufgaben freien Verbänden und Vereinen überlassen und ^A 
renamtlichen Aufgabenwahrnehmung im sozialen, kulturellen und sp° 
chen Bereich unbedingter Vorrang eingeräumt werden. 

7. Verantwortung der CDU für die kommunale 
Selbstverwaltung 
Die CDU ist sich ihrer Verantwortung und der Notwendigkeit bewußt, W,t 
ihre politischen Entscheidungen und ihr politisches Handeln die komiflj1.^ 
Selbstverwaltung weiter zu stärken. Die CDU ist überzeugt und gewillt, <*1^ 
Ziel auf der Grundlage dieser Überlegungen in Bund, Ländern und G^ 
den zu erreichen. 
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pie Situation der Gemeinden 
•*at sich spürbar verbessert 
kri       Gemeinden und Kreise kommen aus der schweren Finanz- 
de 

s^jjei*aus, in die sie seit Beginn der 80er Jahre durch die Politik 
I(0, j {^-Bundesregierung geraten sind. Die Regierung Helmut 
$tz* .na* auch auf diesem Feld eine deutliche Wende zum Besseren 
rUn    ' ^'e Bundesregierung hat sich bei Übernahme der Regie- 
un J^Verantwortung das Ziel gesetzt, die Beziehungen zu Ländern 
ljtji -feinden zu verbessern. Die Finanz- und Konsolidierungspo- 
Schaf     **undes w'rc* nicht zu Lasten der anderen Gebietskörper- 
viele       Detr'eDen* Der Erfolg ist deutlich sichtbar: Erstmals seit 

n Jahren steigen die kommunalen Investitionen wieder an. 

Di 
in d     P-Bundesregierung hat die Kommunen 

öle Finanzkrise getrieben 
^nd an8. der 80er Jahre gerieten die Städte, Gemeinden und Kreise zuneh- 
SchuSSpn e'ne scnwere Finanzkrise. In einer Entschließung des Hauptaus- 
?emeinHdeS Deutscnen Städtetages vom 10. November 1982 heißt es: „Die 

vie/1 besonders aber die Städte, sind in finanzielle Bedrängnis geraten. 
^erden

en, Städten muß tatsächlich von einer echten Finanznot gesprochen 
cfhaft s' - zuner,mend mit tiefen Einschnitten für die Bürger und die Wirt- 
x ^teta3Urk«ar wird." Als Ursachen der Finanzkrise bezeichnete der Deutsche 
Maßn , 8 die unbefriedigende Wirtschafts- und Steuerentwicklung sowie 
Dje   

dnmen von Bund und Ländern. 

?Undesran^WOrtun£ ^ür diese Krise trägt im wesentlichen die damalige SPD- 
^ngen

re^lerung. Ihre verfehlte Wirtschaftspolitik hatte tiefgreifende Auswir- 
l^ierte H

UC
^ 

au^ die kommunalen Finanzen. Infolge der Wirtschaftskrise sta- 
^ue 

as Steueraufkommen der Kommunen, bei den beiden wichtigsten 
*>en zurQ6/1 blieb es sogar um mehr als 3 Milliarden DM hinter den Erwartun- 

gltlg aufofifkofnmen der Gewerbesteuer von 27 Milliarden DM im Jahr 1980 Z(> Milliarden DM in den Folgejahren zurück. 
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— Gegenüber der 1981 geschätzten Summe von 25 Milliarden DM betrug   f 
tatsächliche Anteil der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer n 

23 Milliarden DM im Jahr 1982. 
Die Netto-Steuereinnahmen der Kommunen erreichten 1980 47,3 MilHa.r .gf 
DM, gingen 1981 auf 46,1 Milliarden DM zurück, stiegen 1982 zwar *&\ 
leicht auf 47 Milliarden DM an, blieben jedoch deutlich unter der Marke 
1980. 
Die Ausgaben der Gemeinden stiegen jedoch weiter an. Dies war eine rjj 
der weiterhin hohen Inflationsrate, die kostentreibend die Personalausga .^ 
den laufenden Sachaufwand und die sozialen Leistungen verteuerte. Der <^< 
stieg der Ausgabendynamik, vor allem bei den Sozialleistungen, wurde 
über hinaus durch die Zunahme der Arbeitslosigkeit noch beschleunigt- 
Gleichzeitig versuchte die SPD-Bundesregierung, den Bundeshaushalt zH-3ti- 
sten der Gemeinden in Ordnung zu bringen. Sie verschob Belastungen a^ $ 
dere öffentliche Haushalte wie z.B. die Arbeitslosenversicherung und 
Rentenversicherung. Weiterhin kürzte die SPD-Regierung Transferleistufl£ j( 
die unmittelbar zu erhöhten Ansprüchen an die Sozialhilfe führten und d ^. 
die kommunalen Haushalte belastete. Dies erfolgte vor allem in der »^ja5 
tion 82", in der zahlreiche Transferleistungen gekürzt wurden wie z. "••  .$ 
Kindergeld und das Wohngeld. Noch schwerwiegender waren die Kürzu   ^ 
bei den Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit, die vorgenommen wu  ^. 
um den Bundeszuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit begrenzen zU

n/ii' 
nen. Gerade diese Kürzungen führten in den Folgejahren zu erhebliche 
sätzlichen Belastungen der Sozialhilfe. ^, 
Auf die Folgen wies der Deutsche Städtetag bereits im Gesetzgebungsve   ^ 
ren zur Operation 82 hin: Eine Verschiebung der Kostenbelastung vom     $ 
auf die Gemeinden. Diese Kostenverschiebungen wirken auch heute tip ^ 
den kommunalen Haushalten nach und betragen in diesem Jahr wei 
1 Milliarde DM. ^ 
Die Folgen dieser „Politik des Verschiebebahnhofs" auf die kornm^' .^ 
Haushalte blieben nicht aus. 1980 betrugen die für die Konjunkturen jö- 
lung und die Bauwirtschaft besonders bedeutsamen kommunalen Inve

r{jck; 
nen noch 41,2 Milliarden DM. Sie gingen in der Folgezeit erheblich z .^. 
1981 um 3,7 Prozent auf 39,7 Milliarden DM; 1982 um 13,1 Prozent auj $ 
Milliarden DM; 1983 um 8,9 Prozent auf 31,4 Milliarden DM. Hinter o 
Zahlen verbirgt sich die Zerstörung vieler Arbeitsplätze. 

Regierung Helmut Kohl: Länder und Gemeinden 
kommen wieder zu ihrem Recht ,, 
Mit der Regierungsübernahme durch die Union war eine entscheiden0    .^f 
korrektur verbunden. Die Bundesregierung bekennt sich ausdrücklich 
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tjgt 
Vjfr^ntwortung für die Finanzausstattung der Kommunen. Sie berücksich- 

^ei A 
mren Konsolidierungsbemühungen die Auswirkungen auf die Ge- 

!^. nden und beschließt grundsätzlich keine neuen kostenwirksamen Gesetze 
ter ^sentlichen finanziellen Auswirkungen zu Lasten der Kommunen. Wei- 
*Ur i<.In8riffe in die Gewerbesteuer stehen in dieser Legislaturperiode nicht 
det ^.jskussion. Ein „Verschiebebahnhof" in der Konsolidierungspolitik fin- 
^83; ft*8 nicht mehr statt. Die von der Union geprägten Haushaltsjahre 
2jan .y°d 1984 werden diesem Anspruch gerecht. Mehrbelastungen in der So- 

llte werden durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen. 

deru 
nt'lch für die Beurteilung der Konsolidierungspolitik sind die Steuerän- 

rti\i J^s8esetze von 1983 und 1984. Sinn dieser beiden Steuergesetze war es, 
Senk en ^enremnanmen aus der Umsatzsteuererhöhung andere Steuerarten 
VgrL n zu können, um so die Chancen eines wirtschaftlichen Aufschwungs zu 
*ure ?Sern- Schwerpunkt des Steueränderungsgesetzes 1983 war es, die Hin- 
Ais A 

n8svorschriften bei der Gewerbesteuer stufenweise zu verringern. 
gert i^^eich wurde die Gewerbesteuerumlage ebenfalls stufenweise verrin- 
der TJ 

e*ogen auf die gesamte Bundesrepublik haben die Mehreinnahmen aus 
c^.'JJiagesenkung die Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer ausgegli- 
des A "undesweit betrug der Ausfall und der Ausgleich etwa sechs Prozen. 
gione 

ewerbesteueraufkommens. Dieser Ausgleich konnte nicht in allen Re- 
&tiwn Sleichmäßig erzielt werden, weil sich hierzu die globalen Steuerungsin- 
^uhrpeiK-e ^CS **unc*es nicnt eignen. So mußten z. B. einzelne Gemeinden des 
^R d -tes aucn Einbußen hinnehmen. Es ist Aufgabe der Landesregie- 
lersc'h• ^fur zu sorgen, daß im Rahmen ihres Finanzausgleichs derartige Un- 

leae ausgeglichen werden. 
t)ie 

und Gemeinden wur- 
e An de du

usstattung des Steuerverbundes zwischen Ländern ur 
^WejfJ,   die Haushaltsbegleitgesetze deutlich verbessert. Der Bund erhöhte 
te er f-   den Länderanteil am Umsatzsteueraufkommen, außerdem verzichte- 
Un(1

Ur 1982 auf die Zahlung der sogenannten Kindergeldmilliarde durch die 
^inak"' **e' Zugrundelegung einer durchschnittlichen Verbundquote und der 
^IK

1
?

6
 
ansonsten unveränderter Finanzausgleichsregelungen ergeben sich 

DlVj     ,ür 1984 Mehreinnahmen der Gemeinden in Höhe von 1,2 Milliarden 

>^*altsdaten der Gemeinden 
^M^r~--  
V~"^~-l_____ 198° 1981      Differenz      1982      Differenz      1983      Differenz 

Ainnahrn
,nahmen 47'3 46>'       -  2'7%        47'°        +2>0% 49,5       +   5,3% 

Sgaben
en ,ns8esamt        139,8 142,0      +   1,6%      145,2       +2,2%       150,4      + 3,6% 

ettokreH- 145'5 152''       + 4'6%      152'7       +°-4%       151,6      - 0,7% 
-^^ufnahme 4,4 6,1       +38,6% 6,6        +8,2% 2,7       -59,1% 
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Die kommunalen Spitzenverbände haben die Kurskorrektur in der FinanzPjj 
litik anerkannt, die nun endlich die Kommunalfinanzen einbezieht. So he1' 
es in einer Stellungnahme des Deutschen Landkreistages: „Es ist anzuerke 

nen, daß die Regierung im Haushaltsbegleitgesetz 1983 den Versuch uflt^ 
nommen hat, zu einer Entlastung aller öffentlichen Haushalte beizutrage11. 
Unter Hinweis auf die Praxis früherer Bundesregierungen weist der Lan 

kreistag in dieser Erklärung ausdrücklich darauf hin, daß bei den Komnn1^ 
„die im Haushaltsbegleitgesetz 1983 vorgenommenen Be- und Entlastung6 

— anders als bei der Operation 82 — per Saldo nicht zu einem Belästig 
Überhang führen". 

Der Erfolg dieser Konsolidierungspolitik der Regierung Helmut Kohl ist 
eindruckend: Betrug der Finanzierungssaldo bei den Städten, Gemein^* 
und Kreisen im Jahr 1981 noch 10,1 Milliarden DM, so sank er bereits W jj 
auf 7,5 Milliarden DM und 1983 lag er bei nur noch 1,2 Milliarden DM- Na 

den vorliegenden Prognosen wird er im Jahr 1984 ähnlich gering ausfa'1 

Mit diesem Konsolidierungserfolg ist eine wesentliche Voraussetzung <*a j. 
erfüllt, daß die Kommunen aus eigener Kraft zu wieder wachsenden inVej:e 
ven Ausgaben beitragen können. Während in den Jahren 1981 und 1982 
Ausgaben beträchtlich stärker stiegen als die Einnahmen, änderte sich »l . t 

Entwicklung in den Jahren 1983 und 1984. Das Einnahmewachstum befü
uf 

vor allem auf verstärkten Steuereinnahmen sowie im laufenden Jahr auch 
erstmals wieder steigenden Zuweisungen von Bund und Ländern. Auf 
Ausgabenseite machte sich vor allem die Halbierung der Inflationsrate 
merkbar, die erheblich zum verminderten Anstieg des laufenden Sachau• 
des beitrug. Gleiches gilt für die Personalausgaben, deren langsamerer 
stieg noch zusätzlich durch eine konsequente Besoldungspolitik des Bu*1 

begünstigt wurde. 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent*' 
lung hat in seinem Jahresgutachten 1983/84 daher gefolgert, daß bei den 
meinden gegenwärtig kein Konsolidierungsbedarf mehr besteht. 
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